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Rathaus geschlossen 
 
Das Rathaus bleibt am Montag, den 31. Oktober 2022 aufgrund des Brückentags ganztägig 
geschlossen. 
 
 
 

Zustellung der Selbstablesebriefe für Wasser und Abwasser 
 
In der kommenden Kalenderwoche 44 (31.10. bis 06.11.2022) erhalten Sie bereits den 
Selbstablesebrief mit der Rückantwortkarte zur Mitteilung Ihres Wasserzählerstandes. Wir 
bitten Sie um Verständnis, dass wir einmalig die Ablesephase für das Jahr 2022 vorziehen. 
Grund dafür ist die Umstellung auf ein neues EDV-Abrechnungsverfahren. 
 
Bitte geben Sie die Rückantwortkarte mit dem Wasserzählerstand unbedingt bis 
spätestens 05. Dezember 2022 auf dem Rathaus ab. Sie können natürlich auch den 
Zählerstand per Fax an Nr. 9440-44 oder per Email an fecker@grosselfingen.de mitteilen. Der 
abgelesene Zählerstand wird zum 31.12.2022 hochgerechnet. 
 
Die Zählerstände, die bis Anfang Dezember nicht eingegangen sind, müssen wir schätzen. 
Wir können jedoch die durchgeführten Abrechnungen wegen der Umstellung nicht mehr 
ändern, deshalb ist es wichtig, dass Sie uns den Zählerstand mitteilen. 
 
Die Abrechnung für das Jahr 2022 erhalten Sie bis spätestens Ende Januar 2023. Auf dieser 
Abrechnung sind jedoch die neuen Abschlagszahlungen für das Jahr 2023 nicht abgedruckt. 
 
Die Höhe der Abschlagszahlungen wird Ihnen wegen der Systemumstellung zum 
01.01.2023 einmalig in einem separaten Vorauszahlungsbescheid mitgeteilt. 
 
Dieser wird Ihnen voraussichtlich Anfang Februar 2023 zugestellt. 
 
Ab dem Jahr 2023 werden wieder vier Abschlagszahlungen für Wasserzinsen und 
Abwassergebühren erhoben. Diese sind zu folgenden Terminen jedes Jahr fällig: 
 

1. März, 1. Juni, 1. September und 1. Dezember 
 
Haben Sie noch Fragen? Sie können uns gerne während der Öffnungszeiten anrufen. 
 
Ansprechpartnerin: Marga Fecker, Telefon 0 74 76/94 40-16  
Montag und Mittwoch 07.45 Uhr bis 10.00 Uhr 
Dienstag, Donnerstag und Freitag 07.45 Uhr bis 11.15 Uhr  
Mittwochnachmittag 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr  
 
Ihre Finanzverwaltung  



 

 
 
 
 
 
 
Feuerwehr, Notarzt, Notfall: 112 
Polizei: 110 
Polizei Bisingen: 07476/94 33-0 
Krankentransport: 19 222 
 
Giftzentrale Freiburg: Tel. (0761) 1 92 40, www.giftberatung.de 
 
 
 
Telefon 116 117 
 
In ganz Deutschland gilt die Tel-Nr. 116 117 für den Ärztlichen Bereitschaftsdienst. Ohne 
Vorwahl und kostenlos. 
 
Wenn die Arztpraxen zu sind, helfen Ihnen die Ärzte des ärztlichen Bereitschaftsdiensts. Der 
Notdienst ist außerhalb der Sprechzeiten von Montag bis Freitag, in der Nacht, an den 
Wochenenden und an den Feiertagen über die Rufnummer 116117 erreichbar. 
 
Der ärztliche Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigungen steht Ihnen in ganz 
Deutschland zur Verfügung. Der Anruf ist kostenlos. 
 
Die Sprechzeiten der Bereitschaftsdienstpraxen an den Krankenhäusern Albstadt und 
Balingen lauten an Wochenenden und Feiertagen von 08:00 Uhr - 22:00 Uhr. Mobile 
Patienten können jederzeit ohne Anmeldung dorthin kommen (auch in der Nacht). Patienten, 
die aus Krankheitsgründen nicht in der Lage sind, die Bereitschaftsdienst-Praxen 
aufzusuchen, werden über die 116 117 an den Fahrdienst vermittelt, der sie dann zuhause 
aufsucht. 
 
Unter der Woche ab 19.00 Uhr werden Sie vom Bereitschaftsarzt entweder in dessen Praxis 
behandelt oder bei Bedarf aufgesucht. 
 
 
 
 
Gynäkologischer Notdienst und Geburtshilfe: 
Balingen - über die Kreisklinik: 07433/9092-0 
 
HNO-ärztlicher Notfalldienst an Wochenenden und Feiertagen in der HNO-Notfallpraxis am 
Universitätsklinikum Tübingen ï HNO-Klinik, Elfriede-Aulhorn-Straße 5, Gebäude 600, 
Tübingen 
 
Öffnungszeiten der Notfallpraxis: 
Samstag, Sonntag und Feiertag von 8 ï 20 Uhr. 
Patienten können ohne Voranmeldung in die Notfallpraxis kommen. 
 
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 
Der Bereitschaftsdienst dauert von Samstag 8.00 bis Montag 8.00 Uhr. An Feiertagen und 
Brückentagen dauert der Dienst von 8.00 bis 8.00 Uhr des folgenden Tages. 
 
Der zahnärztliche Notfalldienst für den Zollernalbkreis an den Wochenenden und an den 
Feiertagen ist unter folgender einheitlicher Notdienst-Nummer erreichbar: 
01805/911 690 (0,14 ú/min) 
  

Feuerwehr und Rettungsleitstelle Zollernalb 

Notruf / Notdienste 

Ärztliche Bereitschaftsdienste 

Fachärztlicher Notdienst 

http://www.giftberatung.de/


 

 
 
 
Die Telefonnummer des jeweiligen tierärztlichen Notdienstes erfahren Sie über den 
Anrufbeantworter Ihres Tierarztes. 
 
 
 
 
www.aponet.de 
kostenfreie Rufnummer Festnetz: 0800 00 22 8 33 
Rufnummer für Mobiltelefone (Kosten max. 69ct/Min): 22 8 33 
 
Der Apothekennotdienst gilt außerhalb der üblichen Öffnungszeiten und zwar werktags von 
18.30 Uhr bis 8.30 Uhr des folgenden Tages, samstags von 12.30 Uhr bis 8.30 Uhr des 
folgenden Tages, sonntags sowie an Feiertagen von 8.30 bis 8.30 Uhr des folgenden Tages. 
 
 
 
 
Kinder- und Jugendtelefon des Kinderschutzbundes 
Tel. 0800 - 111 0 333 
Die Nummer gegen Kummer - kostenlos und anonym 
 
Ökumenische Telefon-Seelsorge - Tag und Nacht - kostenfrei 
Tel. (0 800) 111 0 111 
Tel. (0 800) 111 0 222 
 
Sozialstation St. Fidelis Bisingen-Haigerloch e.V. 
Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr 
Telefon: 07474 /2636.Sprechzeiten finden nach telefonischer Vereinbarung statt. 
Rufbereitschaft in dringenden pflegerischen Angelegenheiten Telefon: 0175/5222113 
 
Betreuungsverein SKM Zollern 
SKM Zollern, Gutleuthausstraße 8, 72379 Hechingen 
Montag bis Freitag 08:30 bis 12:30 Uhr und nach Vereinbarung 
Telefon: 07471/933240 
 
 
 
 
Stromversorgung EnBW 
Telefon: 0800/3629-477 
 
Wasserversorgung 
Raible Wassertechnik 
Telefon: 07433/2701942 
 
Kabelfernsehen 
Unitymedia GmbH 
Tel. (0800) 88 88 112 
Fax. (0800) 88 88 115 
https://kabel.vodafone.de/hilfe_und_service/stoerungshilfe 
 
zollernalb-data GmbH 
Tel. (07433) 9989 5899 
Fax: (07433) 9989 585898 
service@zollernalbdata.de 
  

Störungen 

Seelsorge / Pflegedienste 

Apotheken Notdienst 

Tierärztlicher Notdienst 

http://www.aponet.de/
https://kabel.vodafone.de/hilfe_und_service/stoerungshilfe
mailto:service@zollernalbdata.de


 

 
 
 
 
 

Kurzbericht aus der Gemeinderatssitzung vom 19.10.2022 
 
Bürgerfragerunde 
 
In der Bürgerfragerunde kam die Frage auf, was mit den Einnahmen der Hundesteuer passiert, 
ob sich der Gemeinderat nicht doch noch einmal über mögliche Hundestationen Gedanken 
machen könne. 
 
Der Vorsitzende erklärte, dass die Einnahmen der Hundesteuer in den Allgemeinen Haushalt 
einfließen. Die Hundesteuer ist eine Lenkungssteuer und kann somit durch die Gemeinde 
erhöht oder gesenkt werden. In Grosselfingen liegt die Hundesteuer weit unter dem 
Durchschnitt, der Gemeinderat wird sich hier in naher Zukunft ebenfalls Gedanken machen 
müssen um eine Überpopulation von Hunden zu vermeiden. In Zusammenhang mit einer 
möglichen Erhöhung die Hundesteuer, wird sich der Gemeinderat über die Anschaffung von 
Hundetoiletten nochmals unterhalten. 
 
TOP 1 Umsetzung der Eigenkontrollverordnung 

- Vergabe Sanierungsabschnitt I, Umsetzung 2022/2023 
 

Herr Eisele vom Büro ISW GmbH & Co. KG, stellte eine Präsentation über die 
Umsetzung der Eigenkontrollverordnung vor und erläuterte diese in Kürze. 
 
Das Gremium beschloss einstimmig, die Vergabe des Sanierungsabschnittes I zur 
Umsetzung der Eigenkontrolle zum Bruttoangebotspreis von 570 412,68 EUR an 
die Firma LineTec Umwelttechnik GmbH, Johannes-Majer-Straße 10 in 72141 
Walddorfhäslach. 

 
TOP 2 Bebauungsplan ĂBettwiesen, Teilªnderung Flst. 946/1 ï 946/3ñ: 

Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB, Billigung Planentwurf, 
Beschluss der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

 
Das Gremium fasste einstimmig folgende Beschlüsse: 
 
1. Für den im Lageplan dargestellten Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

"Bettwiesen, Teiländerung Flst. 946/1 ï 946/3ñ wird nach Ä 2 Abs.1 BauGB der 
Aufstellungsbeschluss gefasst. Der Bebauungsplan wird im Verfahren nach § 13a 
BauGB durchgeführt. 

2. Der Aufstellungsbeschluss wird nach § 2 Abs.1 BauGB i.V. mit § 1 Abs. 8 BauGB 
öffentlich bekannt gemacht. 

3. Der Bebauungsplanentwurf mit Begründung und textlichen Festsetzungen wird in 
der Fassung vom 29.09.2022 vom Gemeinderat gebilligt. 

4. Die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB und die Anhörung der 
Behörden bzw. der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB wird in 
Form einer Planauflage mit Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung der Planung 
durchgeführt. 

 
TOP 3 Baugesuche 
 

Der Gemeinderat stimmte folgenden Bauvorhaben einstimmig zu: 
 
a) Anbau von Garage und Carport an bestehendes Wohnhaus  

Öffentliche Bekanntmachung 



 

c) Neubau eines Abferkelstalls, Umbau des best. Abferkelstalls in einen 
Ferkelaufzuchtstall, Neubau einer überd. Mistlege 

 
Der Gemeinderat stimmte folgendem Bauvorhaben mit elf Ja-Stimmen und einer 
Enthaltung zu: 

 
b) Neubau eines Carports an das bestehende Gebäude 

 
TOP 4 Verschiedenes, Bekanntgaben 
 

a) Grundstücksangelegenheiten 
Der Vorsitzende teilte mit, dass keine Anfragen eingegangen sind.  

b) Vertrag Wach- und Sicherheitsdienst 
Der Vertrag mit dem Wach- und Sicherheitsdienst, welcher bis zum 31.12.2022 
besteht, wird nicht mehr verlängert. Der Vorsitzende hofft, dass keine 
Vorkommnisse verzeichnet werden müssen. 

c) Burg Hohenzollern 
Die Verwaltung der Burg Hohenzollern erhielt für die Sanierung der Bastionsmauer 
die erfreuliche Nachricht, dass die Bewilligung von Bundesfördermittel in Höhe von 
10,95 Millionen Euro genehmigt wurden. Die Sanierungsmaßnahmen können 
somit fortgeführt werden. 

d) Behindertengerechter Zugang ï Rathaus 
Der Vorsitzende teilte mit, dass die ursprünglich geplante Sanierung des 
Rathauses in den kommenden Jahren nicht erfolgen wird. Der Zugang zum 
Rathaus ist jedoch nicht barrierefrei, dies sollte durch eine Baumaßnahme 
nachgeholt werden. Es wird ein Angebot für das Erstellen einer Rampe eingeholt. 
Die Umsetzung soll jedoch erst nächstes Jahr erfolgen. 

e) Kanalsanierung ï Bruderschaftsstraße 
Bei der Befahrung zur Eigenkontrolle der Schmutz- und Mischwasserkanäle wurde 
festgestellt, dass ein Schaden der Zustandsklasse 0 besteht. Diese 
Schadensklasse bedeutet sofortigen Handlungsbedarf. Des Weiteren wurde nach 
der Berechnung festgestellt, dass der Kanal zu klein ist, aus diesem Grund muss 
dieser auf 35 m erneuert und aufdimensioniert werden. 
Weil auch die Wasserleitung in diesem Bereich aufgrund ihres hohen Alters (ca. 
60 Jahre) und schon mehrmaliger Wasserrohrbrüche als nicht mehr sanierbar gilt, 
muss auch diese erneuert werden. 
Leider ist dies nicht ohne Verkehrsbehinderungen möglich, es besteht sofortiger 
Handlungsbedarf. Die Gemeinde bittet alle Anlieger, die Gewerbetreibenden 
insbesondere die Metzgerei, die Post, die Physiopraxis, das Gasthaus Krone und 
die Bäckerei Schweizer um Verständnis. Die Gemeinde hofft, dass die 
Baumaßnahmen zeitnah fertiggestellt sind. 

f) NetCom ï Vertrag Breitband 
Der Kooperationsvertrag wurde durch Herrn Schmid von der NetCom BW GmbH 
& Co. KG und der Gemeinde Grosselfingen mittlerweile unterzeichnet. Die 
Vorvermarktung hat begonnen. Dies bedeutet, dass alle Haushalte in den 
kommenden sechs Wochen angeschrieben werden, um die Möglichkeit eines 
Glasfaseranschlusses zu erhalten. 
Dies ist vermutlich die einzige Möglichkeit um das Glasfaserkabel Flächendeckend 
in die Gemeinde Grosselfingen zu bekommen. 

g) Notfallplan ï Feuerwehr 
Der Vorsitzende teilte mit, dass aufgrund der möglichen Energieengpässe in 
Grosselfingen zwei Notfalltreffpunkte eingerichtet werden. Zum einem im 
Feuerwehrhaus (Bisinger Wasen 2), dieser ist hauptsächlich für die Einsatzkräfte 
der Feuerwehr und nur im äußersten Notfall für die Bevölkerung, zum anderen an 
der Schule/Turnhalle in der Schulstraße 9. 

h) PiA ï Ausbildung 
Das Gremium hatte in der Sitzung vom 01.06.2022 beschlossen, eine PiA - 
Ausbildungsstelle im Kindegarten Grosselfingen anzubieten. Der Vorsitzende teilte 
mit, dass diese seit Ende Juli besetzt werden konnte.  



 

Bebauungsplan ĂBettwiesen, Teilªnderung Flst. 946/1 ï 946/3ñ 
 

- Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Absatz 1 BauGB - 
- Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Absatz 2 BauGB - 

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Grosselfingen hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
19.10.2022 die Aufstellung des Bebauungsplans ĂBettwiesen, Teilªnderung Flst. 946/1 ï 
946/3ñ nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches (BauGB) beschlossen. In gleicher 
Sitzung hat der Gemeinderat den Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 
29.09.2022 gebilligt und die öffentliche Auslegung gem. § 3 Absatz 2 BauGB beschlossen. 
 
1. Räumlicher Geltungsbereich 
 
Das Plangebiet befindet sich in südlicher Lage der Gemeinde Grosselfingen. Im Süden und 
Westen begrenzen öffentliche Straßen das Plangebiet, nördlich und östlich schließen 
bestehende Wohnbebauungen an. Der geplante Geltungsbereich des 
Bebauungsplanverfahrens mit einer Gesamtfläche von 2.658 m² beinhaltet die Flurstücke 
946/1, 946/2 und 946/3. 
 
Der exakte räumliche Geltungsbereich ist der untenstehenden Plandarstellung zu entnehmen. 
  



 

2. Ziele und Zwecke des Bebauungsplanverfahren 
 
Mit dem vorliegenden Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
eine städtebauliche Nachverdichtung auf dem bereits bebauten Grundstück/ Plangebiet 
geschaffen und so die Errichtung eines Doppelhauses im Westen des Plangebiets ermöglicht 
werden. 
 
Im Rahmen der Bebauungsplanänderung sollen die bestehenden Festsetzungen teilweise 
modernisiert und überarbeitet werden, sodass das geplante Vorhaben umsetzbar wird. 
 
3. Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB im beschleunigten 

Verfahren 
 
Die Voraussetzungen des Ăbeschleunigten Verfahrensñ nach § 13a BauGB werden erfüllt. 
Bei dem Bebauungsplan handelt es sich um eine Maßnahme der Innenentwicklung und die 
zulässige Grundfläche ist kleiner als 20.000 Quadratmeter. 
 
Durch den Bebauungsplan wird die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, nicht begründet. 
 
Darüber hinaus bestehen keine Anhaltspunkte einer Beeinträchtigung der Schutzgüter aus § 1 
Absatz 6 Nr. 7b BauGB, denn durch den Bebauungsplan werden weder Vorhaben, die einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung bedürfen, noch Natura 2000 Gebiete (FFH- oder 
Vogelschutzgebiete) betroffen. Darüber hinaus sind keine Pflichten zur Vermeidung oder 
Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes zu beachten. 
 
Das Bebauungsplanverfahren wird daher im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
durchgeführt. 
 
Hinweise zu den Vorschriften des Umwelt- und Naturschutzes: 
 

- Gemäß § 13a Absatz 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Absatz 3 Satz 1 BauGB wird von  

- der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB, 

- dem Umweltbericht nach § 2a BauGB und  

- der Angabe, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, nach § 3 
Absatz 2 Satz 2 BauGB, 

- der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Absatz 1 BauGB sowie 

- der Überwachung der Umweltauswirkungen (Monitoring) nach § 4c BauGB 
abgesehen.  

 
4. Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
Der Öffentlichkeit wird Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 
 
Gemäß § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB liegen der Entwurf des Bebauungsplans, bestehend aus 
zeichnerischem Teil, Textteil und Begründung inklusive Anlagen (Artenschutzrechtlicher 
Fachbeitrag) in der Zeit vom 07.11.2022 bis einschließlich 09.12.2022 bei der 
Gemeindeverwaltung Grosselfingen, Abteilung Bauamt, Bruderschaftsstraße 66, 72415 
Grosselfingen während der üblichen Öffnungszeiten (Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag 
07:45 Uhr - 11:15 Uhr, Mittwoch 15:00 Uhr - 18:00 Uhr) öffentlich aus. Die Unterlagen stehen 
zudem unter 

https://www.grosselfingen.de/Startseite/gemeinde/oeffentliche+bekanntgabe.html 
zum Download bereit. 
 
In diesem Zeitraum können die Planunterlagen eingesehen sowie schriftlich, elektronisch oder 
mündlich zur Niederschrift Stellungnahmen bei der Gemeindeverwaltung Grosselfingen 
(Bruderschaftsstraße 66, 72415 Grosselfingen bzw. kuricini@grosselfingen.de) abgegeben 

https://www.grosselfingen.de/Startseite/gemeinde/oeffentliche+bekanntgabe.html


 

werden. Schriftlich vorgebrachte Stellungnahmen sollten die volle Anschrift des Verfassers 
bzw. der Verfasserin enthalten. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht während der Auslegungsfrist abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die Bebauungsplanänderung 
unberücksichtigt bleiben können. 
 
 
 
 
 

Nachrichtenblatt 
 
Das nächste Nachrichtenblatt erscheint am Freitag, den 04. November 2022. 
 
Redaktionsschluss ist Mittwoch, der 02.11.2022 um 15:00 Uhr. Später eingehende Meldungen 
werden nicht mehr berücksichtigt. 
 
 
 

Öffnungszeiten des Rathauses 
 
Montag bis Mittwoch, Freitag 07:45 bis 11:15 Uhr 
Mittwochnachmittag 15:00 bis 18:00 Uhr 
und nach Terminvereinbarung 
 
Bitte beachten Sie die weiterhin geltende Maskenpflicht im Rathaus (FFP2- oder OP-
Maske) 
 
 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
die derzeit angespannte Versorgungssituation in Deutschland führt dazu, dass die 
Wahrscheinlichkeit einer drohenden Gasmangellage steigt. Das könnte auch zu Engpässen in 
der Stromversorgung führen. Für eine bestmögliche Vorbereitung hat Ihre Kommune 
gemeinsam mit der Netze BW für Sie die wichtigsten Fakten zusammengefasst. 

 
1. Kommt eine Gasmangellage? 

Ein klares Ja oder Nein gibt es aber nicht. Dank eines bisher warmen Jahres sind die 
Gasspeicher in Deutschland gut gefüllt, aktuell ist die Gasversorgung stabil. Die Höhe 
des Gasverbrauches in den kommenden Monaten hängt sehr stark von der Witterung 
ab. Zurzeit müssen wir von einer möglichen Gasmangellage ausgehen. 
 

2. Was bedeutet eine Gasmangellage für mich? 
Kommt es zu einer Gasmangellage, verpflichtet die Bundesregierung 
(Bundeslastverteiler) zuerst Industriekunden, ihren Gasbezug zu reduzieren oder auf 
Null zu senken. Ihr persönlicher Netzbetreiber arbeitet dabei stets eng mit dem 
Bundeslastverteiler zusammen. Auch wenn die sogenannten Ăgesch¿tzten Kundenñ 
(Privathaushalte oder soziale Einrichtungen) erst an zweiter Stelle in die Pflicht 
genommen werden, kann es aus technisch nicht vermeidbaren Gründen, z.B. bei 
einem Druckabfall, zu Gasausfällen in Privathaushalten kommen.  

 
3. Welchen Einfluss hat eine Gasmangellage auf die Stromversorgung? 

Um die schwankende Leistung Erneuerbarer Energien auszugleichen, werden rund 
14% des Stroms in unseren Netzen mit Gas erzeugt. Ein Gasmangel kann so auch zu 
einem Strommangel führen. Zudem raten wir dringend vom Kauf von Heizlüftern ab: 
Werden zu viele elektrisch betriebene Geräte zeitgleich genutzt, drohen Überlastungen 
des lokalen Stromnetzes und damit auch ein Stromausfall bei Ihnen Zuhause.  

Gemeindenachrichten 



 

4. Was kann ich persönlich tun? 
Eine gute und bedachte Notfallvorsorge hilft Ihnen dabei, auf den Ernstfall 
vorbereitet zu sein. Grund zur Panik besteht nicht ï sorgen Sie dennoch 
unter anderem für Ersatzleuchtmittel und ein netzunabhängiges Radio. 
Weitere Empfehlungen hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe (BKK) zusammengestellt: 
 
Zudem ist Solidarität beim Energiesparen gefragt! Hilfreiche Tipps bietet die Kampagne 
ĂCLEVERL NDñ der baden-württembergischen Landesregierung: 

 
 

 Freundliche Grüße 
 
 gez. 
 Friedrich Hubert Dieringer Steffen Ringwald 

Bürgermeister Geschäftsführer Netze BW GmbH 
 
 
 

Ende der Sommerzeit 
 
Die Sommerzeit endet am kommenden Sonntag, den 
30. Oktober 2022 um 3.00 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt wird die 
Stundenzählung um eine Stunde von 3.00 Uhr auf 2.00 Uhr 
zurückgestellt.  
 
 
 

Halloween: Spaß Ja ï Vandalismus 
 
Halloween ist ein beliebter Brauch, bei dem gruseligen verkleidete Kinder von Haus zu Haus 
gehen und mit ĂS¿Çes oder Sauresñ die Bewohner auffordern, ihnen S¿Çigkeiten zu geben, 
weil sie ihnen sonst Streiche spielen. 
 
Die Gemeindeverwaltung bittet daher alle, den friedlichen Charakter dieses 
Brauches zu bewahren und auf das Eigentum und die Sicherheit Anderer 
Rücksicht zu nehmen. Festgestellte Straftaten werden durch die Polizei mit 
aller Konsequenz verfolgt. In diesem Zusammenhang bitten wir 
insbesondere Eltern, entsprechend auf ihre Kinder einzuwirken. 
 
 
 

Herbstmarkt in Grosselfingen 
 
Wo. Die Gemeinde Grosselfingen hatte am vergangenen Montag zum Herbstmarkt 
eingeladen. Der Markt fand wie immer auf dem Marktplatz statt. Der Bauhof Grosselfingen 
hatte die Marktstände im vorderen Bereich des Platzes positioniert, so dass die Besucher 
kurze Wege zu den Ständen hatten. Wie in den vergangenen Jahren waren wieder einige 
Händler nach Grosselfingen gekommen und boten verschiedene Waren an Ihren Ständen an. 
Aufgrund des durchwachsenen Wetters hatten einige Händler kurzfristig abgesagt. Trotzdem 
wurde Marktatmosphäre geboten und die Besucher konnten sich mit Kleidung, Mützen und 
Schals, Schuhen und sonstigen Marktartikel eindecken. Wenn es am Vormittag auch etwas 
ruhiger war, so kamen des Nachmittags doch noch viele Besucher aus Grosselfingen und der 
Umgebung um zu Bummeln und zu Plaudern.  



 

 
 
Text und Foto: Elisabeth Wolf 
Fotos: Der Herbstmarkt war aufgrund des schlechten Wetters nicht gut besucht. 
 
 
 

Verkehrsbeeinträchtigungen 
 
Bereich Ortsdurchfahrt Grosselfingen 
 
In der Zeit vom 10.10.2022 bis 30.11.2022 kommt es im Bereich Ortsdurchfahrt Grosselfingen 
in der Bisinger Straße und Bruderschaftsstraße (L 391) im Streckenabschnitt zwischen dem 
Raichbrunnenweg und der Schreinergasse aufgrund der Fahrbahnsanierung, der Erneuerung 
des Abwasserkanals und der Wasserleitungen durch die Firma Clems Müller zu 
Verkehrsbehinderungen. 
 
Für die Ausführung der 
Baumaßnahme wird die Straß im 
betroffenen Streckenabschnitt für 
den Verkehr voll gesperrt. Die 
Umleitung erfolgt innerörtlich für 
beide Fahrtrichtungen über den 
Raichbrunnenweg, Beundweg 
und Schreinergasse. An der 
Einmündung Bruderschaftsstraße 
/ Schreinergasse wird zeitweise 
eine halbseitige Sperrung 
erforderlich. Die 
Verkehrsregelung erfolgt während 
dieser Zeiten durch eine 
Lichtsignalanlage. 
 
Wir bitten die Anwohner und 
Verkehrsteilnehmer um 
Verständnis.  



 

Bereich Marktplatz 
 
In der Zeit vom 29.08.2022 bis 30.11.2022 kommt es im Bereich Marktplatz aufgrund der 
Erneuerung von Hausstromanschlüssen durch die Firma LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG 
zu Verkehrsbehinderungen. 
 
Eine Vollsperrung des betroffenen Bereichs kann über mehrere Tage kann nicht vermieden 
werden. 
 
Wir bitten die Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis. 

 
 
Bereich Schmiedegasse 19 
 
In der Zeit vom 29.08.2022 bis 25.12.2022 kommt es im Bereich Schmiedegasse 19 aufgrund 
von Rohbauarbeiten mit Kranstellung durch die Firma Sieber Bauunternehmung GmbH zu 
Verkehrsbehinderungen 
 
Eine Teil- und Vollsperrung des betroffenen Bereichs über die gesamte Dauer der 
Baumaßname nicht vermieden werden. 
 
Die Umleitung erfolgt über den Verbindungsweg Schmiedegasse ï Bubenhofenweg 
 

 
Wir bitten die Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis. 
 
Ihr Ortsbauamt  


